
Preisliste „elektronischer Bundesanzeiger“ 

 Stand: 01. Dezember 2009 

 

Grundsätzlich hängt das Publikationsentgelt vom Einreichungsformat ab und orientiert sich am 

Umfang der übermittelten Unterlagen (Bezahlung nach sichtbaren Zeichen – ohne Leerzeichen), 

sofern nicht nachfolgend Fixpreise, Besonderheiten oder Mindestpreise genannt sind. 

 

1. Mindestpreise 

- Generell, unabhängig von Einreichungsformat und Umfang              20,00 EUR 

- Bei Jahresabschlüssen, für die kein Fixpreis festgesetzt ist  35,00 EUR 

 

2. Zeichenpreis 

a) Anlieferungsformat XML/XBRL 

Bitte beachten Sie, dass diese Dokumentenformate nur auf Basis der bundes-
anzeigerspezifischen Vorgaben angenommen werden und dass bei Einstellung der Daten in 
einen falschen Bereich des elektronischen Bundesanzeigers oder bei Übermittlung von 
gescannten Dokumenten die Berechnung  nach 2c) dieser Preisliste erfolgt.  
Beachten Sie hierzu die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die entgeltliche Einreichung 
und Publikation im elektronischen Bundesanzeiger" (im Folgenden AGB) 

Das Entgelt berechnet sich nach nachfolgender Staffelung für die jeweiligen – weiteren – 
Zeichen 

- bis 7.000 Zeichen    1,00 ct pro sichtbarem Zeichen 

- ab 7.001 bis 15.000 Zeichen               0,70 ct pro sichtbarem Zeichen 

- ab 15.001 bis 26.000 Zeichen               0,40 ct pro sichtbarem Zeichen 

- ab 26.001 bis 60.000 Zeichen               0,20 ct pro sichtbarem Zeichen 

- ab 60.001 Zeichen               0,10 ct pro sichtbarem Zeichen 

b) Anlieferungsformat Word/RTF/Excel/PDF 

Bitte beachten Sie, dass Excel- und PDF-Einreichungen nur für bestimmte 
Veröffentlichungsarten möglich sind und dass bei Einstellung der Daten in einen falschen 
Bereich des elektronischen Bundesanzeigers oder bei Übermittlung von gescannten 
Dokumenten die Berechnung  nach 2c) dieser Preisliste erfolgt. Beachten Sie hierzu die AGB. 

      1,25 ct pro sichtbarem Zeichen 

c) Anlieferungsformat Papier 

Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Veröffentlichungsarten eine Papiereinreichung möglich 
ist. Beachten Sie hierzu die AGB. 

      2,00 ct pro sichtbarem Zeichen 

 

3. Fixpreise  

a) Veröffentlichungen 

- Jahresabschlüsse kleiner Gesellschaften bei Anlieferung im „XML-Format“ 30,00 EUR 

- Jahresabschlüsse mittelgroßer Gesellschaften bei Anlieferung im  

            „XML-Format“                                                                                      48,00 EUR 

- Liquidationen       30,00 EUR 

- Bekanntmachungsart „Sachstand“ in der Rubrik Wertpapiererwerb und  

            Übernahme über Webformular   20,00 EUR 

- Änderungen/Stornierungen vor Publikation im elektronischen Bundesanzeiger 20,00 EUR 

b) Grafiken in Veröffentlichungen 

Grafikpreise berechnen sich zusätzlich zu Mindest- , Zeichen- und Fixpreisen  

- pro Grafik    10,00 EUR 



4. Besonderheiten 

Inventarwert 

- bis 10 Veröffentlichungen pro Monat                                           150,00 EUR 

- bis 25 Veröffentlichungen pro Monat                                           200,00 EUR 

- bis 100 Veröffentlichungen pro Monat                                         400,00 EUR 

- je weitere 50 Veröffentlichungen im Monat                                  200,00 EUR 

 
Fondspreise 

- Preis je Linie                                                                                    2,00 EUR 

- Jahrespreis je Linie (bei täglicher Veröffentlichung)                    490,00 EUR 

Rabatte 

- 1.000 Linien/Monat oder 12.000 Linien/Jahr 10,00 % 

- 2.000 Linien/Monat oder 24.000 Linien/Jahr 15,00 % 

- 5.000 Linien/Monat oder 60.000 Linien/Jahr 20,00 % 

Agenturprovision 15,00 % 

 

5. Ergänzungen/Berichtigungen 

Die Kosten für Ergänzungen/Berichtigungen nach erfolgter Publikation bestimmen sich nach 
dieser Preisliste. 

 

Alle Preisangaben gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Verlag ist grundsätzlich 
berechtigt, die Zahlung eines Kostenvorschusses zu verlangen und für bestimmte Bekannt-
machungen Pauschalsätze zu berechnen. Bei Preisänderungen ist für die Entgeltberechnung der 
Einreichungszeitpunkt maßgebend. 
 
 
 

 

                              
 


